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Verständnis dafür, dass wir nun die Fragestunde 
schließen.  

Wir rufen den nächsten Tagesordnungspunkt auf:  

10 Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integra-
tionsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2659  

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Integrationsausschusses 
Drucksache 17/3823 

zweite Lesung 

Nun hat das Wort für die CDU-Fraktion Herr Kollege 
Hoppe-Biermeyer. 

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
gehe davon aus, dass fast alle hier im Haus die In-
tegration von geflüchteten Menschen für wichtig hal-
ten. Liebe Opposition aus Rot und Grün, da schließe 
ich Sie ausdrücklich mit ein.  

Ob einem etwas wichtig ist oder man sogar bereit ist, 
dafür Geld auszugeben, sind aber zwei Paar 
Schuhe. Sie jedenfalls waren in Ihrer Regierungszeit 
2016 und 2017 nicht bereit, auch nur einen Euro der 
jährlich 434 Millionen Euro Integrationspauschale 
vom Bund an die Kommunen weiterzuleiten.  

Wäre Rot-Grün 2017 nicht abgewählt worden, hätte 
sich das 2018 genauso wiederholt. Ihre mittelfristige 
Finanzplanung sah für 2018 keine Weiterleitung von 
Mitteln der Integrationspauschale vor. Wir sehen das 
anders und haben 100 Millionen Euro an zusätzli-
chen Mittel im aktuellen Landeshaushalt eingeplant. 
Mit diesem Geld können die 396 Städte und Gemein-
den jetzt Integrationsaufgaben erfüllen.  

Es ist natürlich einfach und ein ganz natürlicher Re-
flex der Opposition, nun mehr zu fordern. Diejenigen 
jedoch, die das jetzt fordern werden, sollten sich an 
ihren Taten messen lassen – und da steht nun mal 
nur eine Null.  

Darum ist es für mich auch nachvollziehbar, 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

dass sich die Grünen bei der Abstimmung in den 
Ausschüssen enthalten haben. Warum aber die SPD 
in den Ausschüssen dagegen stimmt, dass die 
Städte und Gemeinden Geld bekommen, das müs-
sen Sie mir gleich erklären.  

Mit unserem Gesetzentwurf zur Änderung des Teil-
habe- und Integrationsgesetzes schaffen wir die 

Rechtsgrundlage, um noch in diesem Jahr 100 Milli-
onen Euro an die Kommunen weiterzugeben. Verteilt 
werden die Integrationsmittel kommunalscharf zu 
60 % nach der Zahl der anerkannten Flüchtlinge mit 
Wohnsitzauflage und zu 40 % nach der Zahl der 
Asylsuchenden im Verfahren. Der Mindestbetrag 
liegt bei 50.000 Euro. So ist sichergestellt, dass auch 
kleine Gemeinden und die Gemeinden mit Landes-
einrichtungen nicht leer ausgehen.  

Sowohl der Mindestbetrag als auch die Höherge-
wichtung von Personen mit Bleiberecht fanden bei 
der Anhörung im Juli breite Zustimmung und wurden 
als fair eingestuft.  

Gut angekommen ist in der kommunalen Familie 
auch, dass das Geld genau dorthin fließt, wo es für 
die Integration den größten Nutzen verspricht, näm-
lich direkt in die Städte und Gemeinden. Integration 
passiert vor Ort. Wir wissen um die Verdienste der 
Kommunen gerade in den ersten Monaten der 
Flüchtlingskrise. Es waren die Mitarbeiter der Städte 
und Gemeinden, die in der Krise vor Ort scheinbar 
Unmögliches möglich machten. Es waren die Mitar-
beiter der Städte und Gemeinden, die zahllose Eh-
renamtliche motivierten und immer noch motivieren.  

Für das Engagement aller Helfer und Helferinnen vor 
Ort möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich bedanken.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Ohne ihr Engagement wäre die Flüchtlingskrise zur 
Flüchtlingskatastrophe geworden.  

Mit Dank allein soll es aber ausdrücklich nicht getan 
sein. Wir wollen die Städte und Gemeinden auch fi-
nanziell entlasten. Doch wie viel sind 100 Millionen 
Euro, heruntergebrochen auf die einzelnen Kommu-
nen? Ich habe mir das für meine Heimatstadt Del-
brück im Kreis Paderborn angesehen. Bei der ersten 
Berechnung kamen knapp 171.000 Euro über die In-
tegrationspauschale heraus. Eingeflossen in die Be-
rechnung sind 230 Personen mit Wohnsitzauflage 
und 182 Personen nach FlüAG. Delbrück hat 31.000 
Einwohner und zählt zum ländlichen Raum. Bei Wei-
tem nicht alle Flüchtlinge konnten zentral unterge-
bracht werden. Angebote vor Ort sind umso wichti-
ger, ersparen sie den Flüchtlingen doch lange Weg-
strecken und auch Fahrtkosten.  

Mit dem Geld könnten zum Beispiel Sprachkurse für 
Flüchtlinge finanziert werden, die keinen oder noch 
keinen Anspruch auf einen Integrationskurs haben. 
Die Stadt Delbrück bietet in Zusammenarbeit mit der 
Volkshochschule vor Ort A1-, A2- und B1-Kurse an. 
Solche Kurse werden für bis zu 20 Personen ange-
boten und umfassen bis zu 400 Unterrichtsstunden. 
Die Kosten dafür liegen je nach Kurs zwischen 4.000 
Euro und 9.000 Euro. Wenn man das Geld in Del-
brück also nur für Sprachkurse ausgeben würde, lie-
ßen sich davon rund 30 Kurse komplett organisieren. 
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Diese Integrationspauschale macht also einen Unter-
schied für Delbrück, genauso wie für alle anderen 
395 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. 

Die Kommunen liegen uns am Herzen, und auch die 
Integration liegt uns am Herzen. Von gelungener In-
tegration werden alle profitieren. – Ich danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Hoppe-Biermeyer. – Nun spricht für die SPD Kollegin 
Stock.  

Ellen Stock (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben bereits 
im Ausschuss mehrmals über die Änderung des Ge-
setzes geredet und dazu auch eine informative An-
hörung mit betroffenen Verbänden durchgeführt.  

In der Anhörung machten die Sachverständigen 
deutlich, dass sie den Anteil der weitergeleiteten Mit-
tel für viel zu gering halten; denn die Landesregie-
rung leitet lediglich 100 Millionen Euro an die Kom-
munen weiter. Das ist aber nur ein Bruchteil dessen, 
was die Fraktionen der Mitte-rechts-Koalition ur-
sprünglich selbst gefordert haben. Es geht hier im-
merhin um 434 Millionen Euro, welche der Bund dem 
Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellt.  

(Henning Höne [FDP]: Wie viel haben Sie da-
von zur Verfügung gestellt? – Gegenruf von 
der SPD: Stand es bei uns denn im Wahlpro-
gramm?) 

Die Landesregierung enthält den Kommunen damit 
einen ihnen zustehenden Anteil vor.  

Dabei waren die Versprechen vor der Wahl im ver-
gangenen Jahr noch ganz andere. Am 1. April 2017 
hatte die CDU ihr Wahlprogramm für den damaligen 
Wahlkampf beschlossen. Darin ist auf Seite 98 zu le-
sen – ich zitiere –:  

„Die durch den Bund dem Land Nordrhein-West-
falen zur Verfügung gestellte Integrationspau-
schale werden wir künftig zwingend und ohne 
Umwege oder Kürzungen an die Kommunen wei-
terleiten.“  

Vor diesem Hintergrund ist die Enttäuschung der 
kommunalen Spitzenverbände natürlich allzu ver-
ständlich; denn sie haben sich vor der Wahl auf die-
ses Versprechen verlassen. Oder sollten wir lieber 
sagen: „Auf dieses Versprechen sind sie reingefal-
len“?  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht dass Sie mich 
falsch verstehen: Wir sind absolut dafür, dass die 
Kommunen bei ihrer Integrationsarbeit unterstützt 

werden. Sie sollen zudem gestärkt werden. Die Auf-
gaben, die vor Ort übernommen werden, sind von 
unschätzbarem Wert.  

Zu diesen wichtigen Integrationsaufgaben gehört ne-
ben den Leistungen der Kommunen auch die Arbeit 
des Landesintegrationsrates. Der Landesintegrati-
onsrat hat in der Anhörung darauf hingewiesen, dass 
in § 10 des Gesetzes die Vertreter auf Landesebene 
geregelt seien. Derzeit heißt es in Absatz 1:  

„Das Land fördert die Arbeit der von den kommu-
nalen Integrationsräten und Integrationsaus-
schüssen gebildeten Vertretung der Menschen 
mit Migrationshintergrund auf Landesebene 
durch finanzielle Zuwendungen.“ 

Aus unserer Sicht wäre es logisch und sinnvoll, wenn 
auch der Landesintegrationsrat Nordrhein-Westfalen 
namentlich im Gesetz vorkommen würde. Sie sehen: 
Es gibt einige Punkte, die an dem Gesetzentwurf 
nicht stimmig sind.  

In Richtung der Landesregierung kann ich nur Fol-
gendes sagen: Wir messen Sie an dem, was Sie ge-
fordert haben. Vor diesem Hintergrund liefern Sie 
eindeutig zu wenig. Die SPD-Fraktion lehnt den Ge-
setzentwurf der Landesregierung deswegen ab. – 
Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Stock. – Nun spricht für die FDP Herr Kollege Len-
zen.  

Stefan Lenzen (FDP): Herr Präsident! Meine verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen! Die NRW-Koalition 
setzt eine Trendwende. Mit der Änderung des Teil-
habe- und Integrationsgesetzes stellen wir zusätzli-
che Mittel in Höhe von 100 Millionen Euro zur Entlas-
tung der Kommunen bei der Integration von geflüch-
teten Menschen zur Verfügung. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Da ist aber 
der Textbaustein verrutscht!) 

Die NRW-Koalition hat damit den finanziellen Spiel-
raum in den Beratungen zum Haushalt 2018 für die 
Unterstützung der Kommunen bei der Integration vor 
Ort entsprechend genutzt. In den vergangenen Jah-
ren – ich glaube, man muss es wiederholen, denn bei 
dem einen oder anderen in der Opposition herrschen 
ein paar Erinnerungslücken – gab es für die Städte 
und Gemeinden eigentlich nichts. Die Kommunen 
gingen leer aus. Die vorherige rot-grüne Landesre-
gierung hatte für die Kommunen im Haushalt 2016 0 
Euro, im Haushalt 2017 0 Euro, aber auch in der mit-
telfristigen Finanzplanung nicht einen Cent übrig. 

(Henning Höne [FDP]: Null, null, null!) 
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Man hatte auf der einen Seite wachsende Belastun-
gen und auf der anderen Seite die fehlende Unter-
stützung der rot-grünen Landesregierung. Dies ha-
ben wir geändert. Das war zu Beginn meiner Rede 
mit der Trendwende gemeint; das war kein Verrut-
schen des Textbausteins, lieber Kollege.  

Mit diesem Gesetz – zumindest im Ausschuss haben 
Sie mit der Enthaltung noch die Kurve bekommen – 
werden wir zusätzliche Mittel entsprechend weiterge-
ben. Damit senden wir ein wichtiges Signal an un-
sere Kommunen. Wir werden sie bei ihren Aufgaben 
zum Thema „Integration“ vor Ort nicht alleinlassen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

So ist auch der Schlüssel für die Verteilung der Mittel 
richtig gewählt; denn es geht darum, die unterschied-
lichen Belastungen der Kommunen zu berücksichti-
gen. Wir richten uns nach den tatsächlichen Flücht-
lingszahlen. Es wurde ja in der Anhörung begrüßt, 
dass wir uns da ganz klar nach dem FlüAG und der 
Wohnsitzregelungsverordnung richten und das Ver-
fahren so unbürokratisch wie möglich gewählt haben. 
Das fand bei den Kommunen ausdrücklich Zustim-
mung. Jeder, der hier einen anderen Eindruck erwe-
cken möchte, war anscheinend nicht dabei. 

Diese zusätzlichen 100 Millionen Euro sind auch 
nicht die einzige Maßnahme zur Unterstützung der 
Kommunen; vielmehr werden wir mit dem Stufenplan 
unseres Ministers Dr. Joachim Stamp die Städte und 
Gemeinden langfristig entlasten. Wir haben für Pla-
nungssicherheit gesorgt und die Kommunalen Integra-
tionszentren bis 2022 abgesichert.  

Wir wollen – ich bin frohen Mutes, dass wir das noch 
gemeinsam hinbekommen – die Migrantenselbstor-
ganisationen entsprechend stärken. Darüber werden 
wir später ja noch sprechen. Genauso ist es richtig, 
dass wir das Flüchtlingsaufnahmegesetz anpassen 
und die Kommunen auch dort weiter unterstützen 
werden.  

Klar, auch der Bund ist gefordert. Wir brauchen eine 
verlässliche und dauerhafte Beteiligung des Bundes 
an der Finanzierung der Kosten für die Versorgung 
und Integration von Flüchtlingen, und zwar mindes-
tens auf dem bisherigen Niveau, aber auch über 
2019 hinaus. Nur dann können wir die Kommunen 
bei den flüchtlingsbedingten Zuweisungen des Lan-
des noch bedarfsgerechter unterstützen und das 
weiterentwickeln.  

Im Gegensatz zu der rot-grünen Landesregierung 
handelt die NRW-Koalition. Wir verstehen uns als 
Partner der Kommunen. Frau Kollegin Stock, ich war 
im Ausschuss ja schon schockiert über Ihr Nein so 
nach der Devise: ganz oder gar nicht. Spätestens da 
haben Sie doch ganz klar signalisiert: Wenn es ums 
Geld geht, lassen Sie die Kommunen bei der Integra-
tionsarbeit im Regen stehen. 

(Ellen Stock [SPD]: Nein, wir erinnern Sie nur 
an Ihr Versprechen! – Zuruf von der SPD: Er-
zählen Sie nicht so einen Unsinn!) 

Sie setzen das Verhalten aus Ihrer Regierungszeit in 
der Opposition fort. Sie sind weiterhin nicht bereit, 
nur einen Euro weiterzuleiten.  

(Zuruf von der SPD: Das ist ja Quatsch!) 

Es war ein klares, aber völlig falsches Signal, das Sie 
an die Städte und Gemeinden ausgesendet haben.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Sprechen Sie doch einmal mit Ihren Bürgermeistern. 
Die wären über jeden Euro Unterstützung glücklich, 
zufrieden und bräuchten das vor Ort auch. Aber Sie 
lassen sie im Stich. Sie könnten sich einen Ruck ge-
ben;  

(Ellen Stock [SPD]: Geben Sie und Ihre Lan-
desregierung sich einen Ruck und geben Sie 
die 434 Millionen!) 

denn auch aus der Opposition heraus kann man Ver-
antwortung übernehmen. Stimmen Sie dem Gesetz-
entwurf zu. Die Integration gelingt nur gemeinsam 
mit den Kommunen. Die Grünen haben sich wenigs-
tens der Stimme enthalten. Die Devise „ganz oder 
gar nicht“,  

(Ellen Stock [SPD]: Ist das Ihr einziges Argu-
ment die ganze Zeit?) 

dass Sie nicht bereit sind, heute die Entscheidung 
über die 100 Millionen Euro mitzutragen, ist unwür-
dig. Das wird auch kein SPD-Bürgermeister verste-
hen. – Danke schön. 

(Beifall von der FDP und der SPD – Ellen 
Stock [SPD]: Sie haben Ihr Wahlversprechen 
gebrochen, und das wissen die Bürgermeis-
ter!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die Grünen spricht nun der Abgeordnete 
Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Stefan Lenzen, du 
drehst bei dieser Geschichte eine richtig schöne Pi-
rouette bzw. springst einen Salto. Nehmen wir einmal 
den Ausgangspunkt: 434 Millionen Euro hat die 
CDU-Fraktion 2016 per Antrag in diesem Landtag 
gefordert. Sie hat im Landtagswahlprogramm gefor-
dert: Kein einziger Cent der Integrationspauschale 
darf beim Land verbleiben. Jeder Euro aus dem Lan-
deshaushalt muss an die Kommunen weitergegeben 
werden. 

Jetzt könnte man sagen: Die Zeiten ändern sich. – 
Und die Zeiten haben sich verändert. Sie haben sich 
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sogar massiv verändert, was die Frage der Geflüch-
teten anbetrifft. Dieses Land hat nämlich, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, im Einzelplan 07 mehr als 1,5 
Milliarden Euro weniger Kosten für Geflüchtete zu 
verausgaben als 2016. Das ist die Wahrheit.  

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Sie drücken sich davor, die Verantwortung zu über-
nehmen, wie Sie es damals versprochen haben. 

Jetzt könnte man auch sagen: 1,5 Milliarden Euro hat 
das Land nun weniger auszugeben. – Aber vielleicht 
geht es den Kommunen auch besser, die Rahmen-
bedingungen haben sich verändert. Ja, die Rahmen-
bedingungen haben sich verändert, liebe Kollegin-
nen und Kollegen. Aber wie? Die kommunalen Spit-
zenverbände haben in der Anhörung zum GFG letzte 
Woche vorgetragen, dass sie mittlerweile 1 Milliarde 
Euro zusätzlich für den Personenkreis der Gedulde-
ten ausgeben müssen. Das wäre ein weiterer An-
satzpunkt, Herr Kollege Lenzen und auch Herr Kol-
lege Hoppe-Biermeyer, zu sagen: Okay, die Rah-
menbedingungen haben sich so sehr geändert, dass 
wir das jetzt anpassen müssen. Wir müssen auch an-
ders damit umgehen. 

Ich habe heute im Berichterstattergespräch auch 
noch einmal nachgefragt. Dort wurde gesagt, dass 
eine Ergänzungsvorlage geplant ist, weil, Herr Kol-
lege Lenzen, nämlich auch für 2019 bei der Integra-
tionspauschale 0 Euro im Haushalt stehen. Die An-
kündigung aus dem Ministerium ist, dass man sich 
dafür einsetzen wird – ich will das jetzt vernünftig 
ausdrücken, da es noch keine Kabinettsvorlage 
gibt –, 100 Millionen Euro für 2019 bereitzustellen. 

Ich kann Ihnen nur sagen: Angesichts dessen, was 
Sie im Wahlkampf veranstaltet haben, insbesondere 
die CDU – es gibt zahlreiche Pressemitteilungen aus 
Städten, wo gesagt wurde, dass, wenn die CDU an 
der Macht ist, 434 Millionen Euro von 434 Millionen 
Euro an die Städte und Gemeinden weitergegeben 
werden –, ist das hier eine Bankrotterklärung, eine 
Peinlichkeit. Es ist lächerlich, was Sie als Gesetzent-
wurf vorlegen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich komme zu einem zweiten Aspekt, der auch im 
Flüchtlingsaufnahmegesetz eine Rolle spielen wird – 
auch darüber werden wir sprechen müssen, möglich-
erweise noch in den nächsten Wochen –, nämlich die 
Frage der Kosten, was den Einzelfall im Flüchtlings-
aufnahmegesetz betrifft.  

Ich kann Ihnen unser Abstimmungsverhalten im Aus-
schuss sehr klar erklären. Natürlich sind 100 Millio-
nen Euro besser als 0 Euro. Natürlich stimmen wir 
dann nicht dagegen, wenn es eine Verbesserung 
gibt. Das wäre ja auch albern. Aber dass wir das rich-
tig finden – deswegen können wir dem auch nicht zu-
stimmen –, können wir alles andere als konstatieren. 

Der Grund – das will ich wiederholen, ich habe es 
vorher in meinen Reden auch immer gesagt – ist fol-
gender: Ich empfinde es schon als Betrug am Wäh-
ler, wenn man vor der Wahl sagt: „Wir leiten jeden 
Cent weiter“ und bei 1,6 Milliarden Euro Minderaus-
gaben nach der Wahl das Gegenteil tut. Das ist nicht 
in Ordnung. Das kritisieren wir an diesem Gesetzent-
wurf sehr klar, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
SPD) 

Meine Bitte ist, weil wir das nicht mehr werden än-
dern können – die Schlachten sind für den heutigen 
Tag geschlagen –: Wenn Sie es mit der Integration 
ernst meinen und wenn Sie das Verhältnis zwischen 
Kommune und Land ernst nehmen, dann müssen wir 
das Thema – davon gehe ich aus – neu anpacken, 
und zwar umfassend; Sie haben es eben angespro-
chen. 

Bei einem Thema ist das schon angelegt. Bei den 
Kosten für den einzelnen Fall wird es nach den Ge-
sprächen mit Sicherheit einen Vorschlag der Regie-
rung geben. Aber auch was den gesamten Umgang 
mit der Integration angeht, wird es nicht nur fachlich, 
sondern auch finanzpolitisch eine Neuaufstellung ge-
ben müssen.  

Das, was wir aus Berlin hören, ist alles andere als 
erfreulich. Nach der ersten Vermutung, dass es mehr 
Geld geben muss, hat der Finanzminister sofort 
Alarm geschlagen: Nein, es stimmt gar nicht, was in 
der „Süddeutschen Zeitung“ steht. Das haben wir in 
der Großen Koalition nicht vereinbart.  

Ich kann es nicht beurteilen, ich kann nur Zeitung le-
sen. Ich muss davon ausgehen, da bis heute nichts 
Regierungsamtliches vorliegt, dass der schlechte 
Fall bis jetzt Stand der Dinge ist.  

Ich kann nur sagen: Es ist gut, dass 100 Millionen 
Euro statt wie vorgesehen 0 Euro rüberkommen. 
Aber eines ist auch klar: Sie geben nicht 100 Millio-
nen Euro mehr für die Integration in den Städten aus, 
sondern mindestens 1,5 Milliarden Euro weniger. 
Das ist das Fazit, das ich nach zwei Jahren Regie-
rungsarbeit ziehen muss. – Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die AfD erteile ich der Abgeordneten Frau 
Walger-Demolsky das Wort. Bitte schön. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Vielen Dank. – 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Was man hier heute erleben konnte, war natürlich 
eine Steilvorlage für uns als Opposition. Die einen 
schimpfen: „Es ist nicht genug“ und haben selbst gar 
nichts ausgeschüttet. Die anderen versprechen im 
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Wahlkampf, 100 % auszuschütten, und schütten jetzt 
immerhin ein Drittel aus. Das ist besser als null. 

Der Bürger kann sich selbst ein Urteil darüber bilden, 
was ein Wahlkampfversprechen wert ist und was die 
Oppositionsarbeit der SPD und der Grünen wert ist – 
im Verhältnis zu dem, was sie früher selbst getan ha-
ben. 

(Beifall von der AfD) 

Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrations-
gesetzes klingt umfassend. Tatsächlich geht es aber 
nur um die Verteilung der Mittel, nämlich die vom 
Bund für Integrationsmaßnahmen sowie die, die im 
Zusammenhang mit dem Familiennachzug zur Ver-
fügung gestellt werden.  

Leider wird die Beschulung von Kindern in Landes-
einrichtungen immer noch nicht neu geregelt. Für 
diese Kinder, deren Entwicklung massiv behindert 
wird, ist eine Änderung mindestens genauso zeitkri-
tisch wie für die Haushalte unserer Kommunen. 
Wenn Sie zur Umsetzung noch Tipps brauchen, le-
sen Sie in unseren Anträgen oder auch im Landes-
wahlprogramm der AfD NRW nach. 

(Beifall von der AfD – Zuruf von der AfD: Ma-
chen die ja nicht!) 

Die SPD bemängelt, dass nicht die gesamte Summe 
in Höhe von 434 Millionen Euro an die Kommunen 
weitergeleitet wird, sondern nur 100 Millionen Euro. 
Vergessen wird dabei, dass sich das Land und die 
Kommunen die Integrationsaufgaben ebenfalls tei-
len. Prinzipiell kommt das Geld also doch vor Ort an, 
nämlich insbesondere bei denjenigen mit einer län-
gerfristigen Bleibeperspektive. Ob da jede Maß-
nahme sinnvoll ist, sei dahingestellt. Aber Integrati-
onsaufgaben sind auf Länder und Kommunen ver-
teilt, nicht nur auf die Kommunen. 

Der Landesintegrationsrat mag Ihre Ablehnung ver-
stehen, sehr geehrte Damen und Herren von der 
SPD. Die Kämmerer der Städte und Gemeinden soll-
ten aber ganz genau hinsehen. Denn ein Nein des 
Plenums würde billigend in Kauf nehmen, dass drin-
gend benötigte Gelder gar nicht bei den Kommunen 
ankommen. Für einen Änderungsantrag war Ihnen 
die Sache offensichtlich nicht wichtig genug. 

(Beifall von der AfD) 

Sowohl die Größenordnung der geplanten Auszah-
lungen an die Kommunen wie auch die Bedingun-
gen, die an die Kommunen zur Zuweisung gestellt 
werden, wurden von den beteiligten Sachverständi-
gen, unter anderem auch von Vertretern der Städte 
und Kreise, in der Anhörung als angemessen beur-
teilt. Dem ist also nichts hinzuzufügen. Wir stimmen 
dem Entwurf zu. – Danke schön.  

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Landesregierung erteile ich Herrn Mi-
nister Dr. Stamp das Wort. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Integration findet vor Ort in den 
Städten und Gemeinden unseres Landes statt. Um 
in der Lage zu sein, das erfolgreich umzusetzen, 
brauchen die Kommunen die finanzielle Unterstüt-
zung des Landes. Für diese notwendige finanzielle 
Unterstützung werden wir sorgen, und zwar noch in 
diesem Jahr. 

Die rot-grüne Landesregierung hat die Integrations-
pauschale des Bundes Jahr für Jahr komplett selbst 
verbraucht und auch in der Mittelfristigen Finanzpla-
nung keine Mittel vorgesehen.  

Jetzt, im ersten Haushaltsjahr der NRW-Koalition, 
werden endlich auch die Kommunen von der Integra-
tionspauschale profitieren. Das haben wir verspro-
chen, und dieses Versprechen halten wir auch. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf zur Änderung 
des Teilhabe- und Integrationsgesetzes schaffen wir 
die Voraussetzungen für eine Entlastung der Kom-
munen in Höhe von 100 Millionen Euro für Integrati-
onsmaßnahmen. Alle 396 Städte und Gemeinden 
werden einen Anteil an diesen 100 Millionen Euro er-
halten. 

(Zuruf von der SPD: Abzüglich GFG!) 

Wir werden dafür Sorge tragen, die Bescheide zeit-
nah zum Gesetzgebungsverfahren zu erteilen, um 
die von den Kommunen dringend benötigten Mittel 
auch zügig auszahlen zu können.  

Meine Damen und Herren, im Rahmen der Anhörung 
am 10. Juli haben die Sachverständigen die Zielset-
zung des Gesetzentwurfs und seine inhaltlichen Re-
gelungen, insbesondere den gewählten Verteilungs-
schlüssel, als gelungen bewertet. Das hat mich sehr 
gefreut. Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf geht 
es darum, die Kommunen in 2018 zu entlasten. Inso-
weit handelt es sich also ausschließlich um eine fis-
kalische Neuregelung. 

Eine Gesamtnovellierung – das ist eben schon mal 
angesprochen worden – des Teilhabe- und Integrati-
onsgesetzes mit Blick auf die aktuellen und zukünfti-
gen Herausforderungen in der Integrationspolitik ist 
für das Jahr 2020 geplant. Wichtig dafür werden 
auch die Impulse aus dem Integrationsbeirat sein, 
der seine Arbeit am 17. September aufgenommen 
hat und mit dem wir sehr fruchtbare Diskussionen ge-
führt haben.  

Das Expertengremium und die Landesregierung 
werden die Integrationsstrategie 2030 gemeinsam 
erarbeiten. Ich würde mich freuen, wenn wir dann zu 
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einer sehr breiten Beschlussfassung kämen. Diesem 
Prozess sehe ich sehr gespannt und auch sehr zu-
versichtlich entgegen. 

Im Parlament werden wir dann die inhaltlichen Fra-
gestellungen zum Teilhabe- und Integrationsgesetz 
angehen. Dazu gehört auch – es ist eben angespro-
chen worden – die Frage der Benennung und Förde-
rung des Landesintegrationsrates. 

Meine Damen und Herren, Zuweisungen für Integra-
tionsmaßnahmen ab 2019 bedürfen einer erneuten 
Änderung des Gesetzes. Vorsorglich haben wir be-
reits bei dieser Gesetzesänderung die gesetzlichen 
Grundlagen für die angekündigte Weiterleitung von 
Mitteln aus dem europäischen Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds vom Bund an die Kommunen ge-
schaffen. Höhe und Zeitpunkt der Auszahlung für 
den Familiennachzug von Syrern aus der Türkei ste-
hen noch nicht fest. Unter Umständen wird dieses 
Verfahren erst 2019 realisiert werden können. 

Lieber Herr Kollege Mostofizadeh, Sie haben zu 
Recht das Problem angesprochen, dass wir nicht 
wissen, wie sich die finanzielle Entwicklung seitens 
des Bundes gestalten wird. 

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin-
weisen: Es stellt für uns ein ernsthaftes Problem dar, 
wenn wir bei wesentlichen Herausforderungen, bei 
Defiziten in der Integrationspolitik, die nicht nur An-
gelegenheiten der Kommunen sind – es geht 
schließlich auch darum, dass das Land Dinge steu-
ert, beispielsweise was die Frage der Ausbildungsfä-
higkeit von nicht schulpflichtigen jungen Geflüchteten 
betrifft –, an Grenzen stoßen, weil wir keine Pro-
gramme auflegen können, weil immer nur von Jahr 
zu Jahr ein Finanzpaket auf den Weg gebracht wird. 
Wenn wir immer nur einen Batzen für ein Jahr be-
kommen, dann bleibt es bei einem Strohfeuer, das 
nicht in dauerhafte und nachhaltige Programme um-
gesetzt werden kann. Hierüber sind wir auch mit dem 
Bund im Gespräch. Wir werden das weiterhin einfor-
dern. 

Wenn wir die große Herausforderung des enormen 
Zuzuges von 2015/2016 in einer Weise bewältigen 
wollen, dass diejenigen, die zu uns gekommen sind, 
wirklich am Arbeitsmarkt Fuß fassen können, sind 
eine nachhaltige Finanzierung und eine nachhaltige 
Unterstützung des Bundes notwendig. Dementspre-
chend werden wir uns auch weiter gegenüber dem 
Bund dafür einsetzen und entsprechend verhalten. – 
Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und 
freue mich, wenn Sie dem Gesetz zustimmen. Danke 
schön. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minis-
ter. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir haben somit den Schluss der Aussprache er-
reicht und kommen zur Abstimmung. 

Der Integrationsausschuss empfiehlt in Drucksache 
17/3823, den Gesetzentwurf Drucksache 17/2659 
unverändert anzunehmen. Wir kommen somit zur 
Abstimmung über den Gesetzentwurf Drucksache 
17/2659 und nicht über die Beschlussempfehlung. 
Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind CDU, FDP und AfD. Wer 
ist dagegen? – Das ist die SPD. Wer enthält sich der 
Stimme? – Das sind die Grünen. Damit ist der Ge-
setzentwurf Drucksache 17/2659 mehrheitlich an-
genommen und in zweiter Lesung verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

11 Mobilität für Landesbeschäftigte in NRW 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3794 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Grünen 
Herrn Klocke das Wort. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Wir wollen von grüner Seite einen 
weiteren Vorschlag in die Runde einbringen, wie wir 
mehr Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen durchset-
zen können. Wir hatten heute Morgen bereits eine in-
tensive Debatte zum Klimaschutz und zur Energie-
wende. In unserem Antrag machen wir zwei konkrete 
Vorschläge, wie man den Klimaschutz und die Ener-
giewende im Konkreten umsetzen kann. 

Sie alle wissen – wir haben es bereits intensiv debat-
tiert –, dass im Verkehrsbereich bei den klimaschäd-
lichen Emissionen bislang noch nicht ansatzweise 
die Einsparungen erbracht worden sind, die notwen-
dig wären. Im Gegenteil, seit 1990 hat es hier Zu-
wächse gegeben. Bis 2030 müssen wir jedoch den 
Ausstoß klimaschädlicher Gase im Verkehrsbereich 
um 30 % senken. Wie kann das auf den Weg ge-
bracht werden? Auch das haben wir schon intensiv 
diskutiert. Die Antwort lautet: natürlich über den Um-
stieg auf alternative Verkehrsträger, auf mehr ÖPNV 
sowie über mehr Radverkehr. 

Wir Grüne wollen, dass hier das Land Nordrhein-
Westfalen als Arbeitgeber einen wichtigen Schritt 
nach vorne geht. In Nordrhein-Westfalen gibt es gut 
440.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst, zum 
Großteil Landesbeamte. Was kann ein Arbeitgeber 
tun? Er kann den Beschäftigten Angebote zur ver-
stärkten Nutzung von ÖPNV und Radverkehr unter-
breiten. 

Es gibt zwei Beispiele aus anderen Bundesländern: 
In Hessen wird seit dem 01.01.2018 allen Landesbe-
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